
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 20.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Datenschutz
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Bericht
Datum 01.01.1990 - 01.01.2020

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Nadja
Benteli, Marianne
Frick, Karin
Gökce, Melike
Heer, Elia
Hirter, Hans

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Nadja; Benteli, Marianne; Frick, Karin; Gökce, Melike; Heer, Elia; Hirter,
Hans 2024. Ausgewählte Beiträge zur Schweizer Politik: Datenschutz, Bericht, 1994 -
2019. Bern: Année Politique Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern.
www.anneepolitique.swiss, abgerufen am 20.04.2024.

01.01.90 - 01.01.20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

2Äussere Sicherheit

3Strafrecht

4Datenschutz und Statistik

4Innere Sicherheit

4Sozialpolitik
4Sozialversicherungen

5Bildung, Kultur und Medien
5Kultur, Sprache, Kirchen

5Sprachen

01.01.90 - 01.01.20 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

APK-SR Aussenpolitische Kommission des Ständerates
NDG Nachrichtendienstgesetz
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
APK-NR Aussenpolitische Kommission des Nationalrates
EU Europäische Union
AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome
APF Delegation der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie
HIV Humanes Immundefizienz-Virus
PVK Parlamentarische Verwaltungskontrolle
DNA Desoxyribonukleinsäure (engl.: deoxyribonucleic acid)
NDB Nachrichtendienst des Bundes

(bis 2010: Strategischer Nachrichtendienst und Dienst für Analyse und
Prävention)

RTS Radio Télévision Suisse
Fedpol Bundesamt für Polizei
OIF Organisation International de la Francophonie
CODIS Combined DNA Index System

CPE-CE Commission de politique extérieure du Conseil des Etats
LRens Loi sur le renseignement
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
CPE-CN Commission de politique extérieure du Conseil national
UE Union européenne
SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise
APF Assemblée parlementaire de la Francophonie
VIH Virus de l'immunodéficience humaine
CPA Contrôle parlementaire de l'administration
ADN Acide désoxyribonucléique
SRC Service de renseignement de la Confédération

(à 2010: Service de renseignement stratégique et Service d'analyse et de
prévention)

RTS Radio Télévision Suisse
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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Jahresrückblick 2019: Rechtsordnung

Die innere und äussere Sicherheit der Schweiz war der Themenkomplex des Kapitels
Rechtsordnung, der im Jahr 2019 – gemessen an der Anzahl Zeitungsartikel in den
jeweiligen Bereichen – deutlich am meisten Medienaufmerksamkeit generierte. Es
stand zum einen die Frage im Raum, wie die Schweiz mit Schweizer Dschihadistinnen
und Dschihadisten – sowohl mit den in die Schweiz zurückgekehrten als auch mit den
im Ausland verbliebenen – umgehen sollte. Während im Februar das erste
Gerichtsurteil gegen Schweizer Dschihad-Rückkehrende, zwei minderjährige
Geschwister aus Winterthur, ausgesprochen wurde, verkündete der Bundesrat im März,
Schweizer IS-Kämpferinnen und -Kämpfer nicht aktiv in die Schweiz zurückholen zu
wollen, sondern sie vor Ort der Strafverfolgung zu überlassen. Zum anderen erhitzte die
Debatte darüber, ob die Schweiz ausländische Dschihadistinnen und Dschihadisten
auch in Folterstaaten ausliefern sollte, die Gemüter. Hier trafen mit der öffentlichen
Sicherheit in der Schweiz und der Wahrung der Grundrechte (insbesondere des aus
dem zwingend-völkerrechtlichen Folterverbot abgeleiteten Non-Refoulement-Gebots)
zwei gewichtige Rechtsgüter frontal aufeinander. Während das Parlament der
öffentlichen Sicherheit mehr Gewicht beimass und die entsprechende Motion (Mo.
16.3982) an den Bundesrat überwies, bleibt abzuwarten, wie der Bundesrat dieser
Forderung nachkommen wird, ohne das zwingende Völkerrecht zu verletzen.

Zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit widmete sich der Bundesrat im Jahr 2019 auch
weiterhin der Terrorismusprävention im Inland. So unterbreitete er dem Parlament mit
den Botschaften zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung des
Terrorismus (PMT) sowie zum Bundesgesetz über Vorläuferstoffe für explosionsfähige
Stoffe zwei weitere grosse Projekte zur Umsetzung der Strategie der Schweiz zur
Terrorismusbekämpfung. Mit dem Vorläuferstoffegesetz soll der Zugang zu bestimmten
chemischen Substanzen erschwert werden, die durch Missbrauch gravierenden
Schaden verursachen können. Damit soll verhindert werden, dass Terroristinnen und
Terroristen diese Stoffe zur Herstellung von Sprengstoff einfach in der Schweiz
beschaffen können, während ihr Handel in der EU strenger reglementiert ist. Das PMT
soll derweil der Polizei neue Instrumente zum Umgang mit terroristischen
Gefährderinnen und Gefährdern an die Hand geben, die vor, nach oder ergänzend zu
einem Strafverfahren angewandt werden können. Um die Gefährdung durch
radikalisierte Personen zu mindern, sollen diese vom terroristischen Umfeld
ferngehalten, an der Ausreise in ein Konfliktgebiet gehindert sowie, wenn nötig, in
ihrem Bewegungsradius eingeschränkt werden.

Eine weitere wichtige Vorlage im Bereich der inneren Sicherheit war 2019 zweifellos die
Übernahme der EU-Waffenrichtlinie und die damit einhergehende Verschärfung des
Schweizer Waffenrechts. Auf das im Januar zustande gekommene Referendum folgte
ein mehrmonatiger, emotionaler Abstimmungskampf, der die Medienberichterstattung
in den für das Kapitel Rechtsordnung relevanten Themen in der ersten Jahreshälfte
dominierte. Während für die Befürworterseite klar war, dass die – bereits mit einer
Ausnahmeregelung für die Schweiz versehene und daher insgesamt moderate –
Richtlinie übernommen werden müsse, um die Schweizer Mitgliedschaft bei
Schengen/Dublin nicht zu gefährden, sah die Gegnerschaft durch das
«Entwaffnungsdiktat der EU» – so ihr Slogan – die Schweizer Freiheit und Identität
substanziell bedroht. Am 19. Mai 2019 stimmte das Schweizer Stimmvolk der Übernahme
der EU-Waffenrichtlinie mit 63.7 Prozent (bei einer Stimmbeteiligung von 43.9%)
schliesslich deutlich zu. Gemäss der nachfolgenden VOTO-Analyse fusste der Vorsprung
des Befürworterlagers vor allem auf jenen Stimmberechtigten, die eine Verschärfung
des Schweizer Waffenrechts zwar nicht unbedingt für notwendig hielten, aber
Schengen/Dublin nicht aufs Spiel setzen wollten.

Ein weiteres 2019 lanciertes Referendum richtete sich gegen das E-ID-Gesetz, das im
September von den eidgenössischen Räten verabschiedet worden war.
Hauptkritikpunkt am neuen Gesetz war, dass die E-ID von privaten Anbietern und nicht
vom Staat herausgegeben werden soll. Das Referendumskomitee um die «Digitale
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Gesellschaft» und die Kampagnenplattformen «Wecollect» und «Campax», unterstützt
von der SP und den Grünen, begann im Oktober mit der Unterschriftensammlung.
Weitere grosse Gesetzgebungsprojekte, die 2019 vorangetrieben wurden, sind die
Totalrevision des Datenschutzgesetzes, die Revision des Erbrechts und die Anpassung
der Strafprozessordnung.

Im Bereich Strafrecht erlangte überdies der Fall «Carlos», sechs Jahre nach seinem
Bekanntwerden, wieder die volle Aufmerksamkeit der Medien. Im Herbst musste sich
«der wohl bekannteste junge Straftäter der Schweiz», wie ihn die NZZ betitelte, vor
dem Bezirksgericht Dielsdorf (ZH) für 29 im Justizvollzug begangene Straftaten
verantworten. Damit wurde, so der Tenor in der Presse, der Öffentlichkeit einmal mehr
vor Augen geführt, dass «Carlos» die Strafvollzugsbehörden überfordere. Das Urteil sah
für «Carlos» eine mehrjährige Freiheitsstrafe vor, die jedoch zugunsten einer
stationären therapeutischen Massnahme aufgeschoben werden sollte (sog. «kleine
Verwahrung»); alle fünf Jahre wird überprüft werden, ob die Therapie angeschlagen hat
oder ob eine Verlängerung der Massnahme nötig ist. Im Vorfeld sowie im Nachgang des
Verfahrens wurde der Skandal, den das Bekanntwerden von «Carlos» im Zürcher
Justizvollzugswesen ausgelöst hatte, noch einmal aufgerollt und die Mitschuld der
Medien an der nicht enden wollenden Misere diskutiert.

Das zentrale Thema im Bereich der Grundrechte war auch 2019 das Verhüllungsverbot.
Mit der Botschaft zum Bundesgesetz über das Gesichtsverhüllungsverbot unterbreitete
der Bundesrat dem Parlament im März seinen Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot». Die eidgenössischen Räte schlossen sich für die im
kommenden Jahr anstehende Abstimmung den Empfehlungen des Bundesrates an und
plädierten für die Ablehnung der Initiative und die Annahme des Gegenvorschlags. 1

Äussere Sicherheit

Die Stimmbeteiligung lag bei der Abstimmung zum Nachrichtendienstgesetz mit knapp
43 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre, wie die VOTO-Studie
zum Urnengang vom 25. September 2016 aufzeigte. Im Gegensatz etwa zu den
Abstimmungen vom 28. Februar 2016, als unter anderem die Entscheidung zur
Durchsetzungsinitiative gefällt wurde, habe dem Abstimmungssonntag im Herbst ein
«Mobilisierungmotor» gefehlt, stellten die Autoren fest. Selbst von den nach eigenen
Angaben fast immer Teilnehmenden waren im September 2016 nur rund drei Viertel an
die Urne gegangen, obwohl drei von vier befragten Stimmenden sowohl dem NDG als
auch der gleichzeitig dem Volk vorgelegten «AHVplus»-Initiative eine hohe persönliche
Bedeutung beimassen.
Die Parteiparolen hatten eigentlich auf einen klassischen Links-Rechts-Konflikt
hingedeutet; einen solchen konnte die Studie im Stimmverhalten jedoch nicht
nachzeichnen. Während bei denjenigen Befragten, die sich selbst links aussen
einstuften, nur rund ein Drittel dem NDG zustimmte, erreichte die Vorlage im
gemässigt-linken Lager bereits 60 Prozent Zustimmung. Bei den grösseren Parteien
stimmte nur die Anhängerschaft der Grünen mehrheitlich (61%) gegen das NDG. Von
den SP-Sympathisantinnen und -Sympathisanten legten hingegen 57 Prozent ein Ja in
die Urne, womit nur eine Minderheit der Basis der Parteiparole folgte. Bei der GLP, die
sich schon im Vorfeld tief gespalten gezeigt und daher Stimmfreigabe beschlossen
hatte, stimmten rund zwei Drittel der Anhängerschaft Ja. Die höchste Zustimmung
erreichte die Vorlage mit einem Ja-Anteil von 86 Prozent bei den Sympathisantinnen
und Sympathisanten der CVP. Bei der FDP und der SVP sprachen sich je rund drei
Viertel der Anhängerinnen und Anhänger für das NDG aus, womit das Gesetz mit 65.5
Prozent insgesamt fast eine Zweidrittelmehrheit in der Stimmbevölkerung erreichte.
Jüngere sprachen sich häufiger gegen das Gesetz aus als Ältere. Bei den Unter-40-
Jährigen erzielte die Vorlage keine Ja-Mehrheit, wohingegen die Über-70-Jährigen zu
fast 80 Prozent zustimmten. Unabhängig vom Alter stimmten auch internetaffine
Personen eher Nein als solche, die das Internet weniger nutzen. In Zusammenhang mit
dem Stimmentscheid standen ausserdem das Vertrauen in die Regierung und die
Haltung zur Armee, wobei ein höheres Regierungsvertrauen und eine positivere Haltung
zur Armee mit einer wahrscheinlicheren Zustimmung zum NDG einhergingen. Des
Weiteren stimmten jene, denen der Entscheid leicht gefallen war, häufiger Ja als jene,
die sich mit dem Stimmentscheid schwer taten. Dies deuteten die Autoren
dahingehend, dass einerseits die Befürworterinnen und Befürworter von ihrer Sache
überzeugter waren und weniger zweifelten als die Gegnerinnen und Gegner und/oder
dass sich andererseits die Unentschlossenen im Zweifelsfall eher für den Status quo
entschieden als für das neue Gesetz.

BERICHT
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Das dominierende Motiv für die Zustimmung zum NDG war der Bezug auf die aktuelle
Sicherheitslage, in der es das NDG brauche. 80 Prozent der Ja-Stimmenden
begründeten ihren Stimmentscheid damit. Andere Motive, etwa dass man als
unbescholtener Bürger oder unbescholtene Bürgerin vom NDG nichts zu befürchten
habe, wurden demgegenüber nur selten genannt. Für die Nein-Stimmenden gab primär
der starke Eingriff in die Grundrechte den Ausschlag, der von über der Hälfte der Nein-
Stimmenden als Motiv angegeben wurde. Am zweitmeisten genannt wurde als Motiv für
ein Nein die Wahrnehmung, dass das Gesetz ineffektiv oder unnötig sei, weil es keine
Terroranschläge verhindere. Explizit Bezug auf einen neuen Fichenskandal oder einen
Überwachungsstaat nahmen unterdessen nur wenige und 9 Prozent der Nein-
Stimmenden konnten ihren Entscheid nicht begründen (gegenüber 4% der Ja-
Stimmenden).
Sehr grossen Anklang in der Stimmbevölkerung fand das Argument, dass die Schweiz für
den Kampf gegen den Terrorismus einen starken Nachrichtendienst brauche. Während
die Ja-Stimmenden diesem Argument fast einhellig beipflichteten, zeigte sich auch eine
Mehrheit der Nein-Stimmenden damit einverstanden. Die Ja-Stimmenden fanden indes
grossmehrheitlich auch, dass man für die Sicherheit gewisse Einschränkungen der
persönlichen Freiheit in Kauf nehmen müsse, was die Nein-Stimmenden mehrheitlich
ablehnten. Eine knappe Mehrheit aller Stimmenden – damit auch fast die Hälfte der Ja-
Stimmenden – hielt zudem nach einer Annahme des NDG Massenüberwachungen ohne
klare Verdachtsmomente für möglich. Die noch grössere Resonanz erzeugte bei den
Nein-Stimmenden aber das Argument, dass die Schweiz bereits über die nötigen
rechtlichen Mittel zur Terrorismusbekämpfung verfüge.
Die Zustimmung zum NDG sei somit vor allem ein Entscheid für mehr Sicherheit
gewesen, für die man nötigenfalls auch Einschränkungen der persönlichen Freiheit
hinzunehmen bereit sei, bilanzierten die Autoren. 2

Strafrecht

Im Auftrag der GPK-SR evaluierte die Parlamentarische Verwaltungskontrolle die
Anwendungspraxis von DNA-Analysen in Strafverfahren sowie die Aufsichtsfunktion des
Fedpol über die Koordinationsstelle, die die DNA-Datenbank betreibt, und über die
DNA-Analyselabors. Während die PVK die Anwendung der DNA-Analyse schweizweit und
unter Berücksichtigung der verschiedenen Deliktarten als zweckmässig und angemessen
erachtete, stellte sie diesbezüglich unangemessene Unterschiede zwischen den
Kantonen fest, die weder mit der Anzahl der in den Kantonen geführten Strafverfahren
noch mit der kantonalen Kriminalitätsentwicklung erklärt werden konnten. Die
Auslagerung des operativen Betriebs der DNA-Datenbank CODIS an eine externe
Koordinationsstelle bezeichnete die PVK hingegen als zweckmässig und die Ansiedlung
derselben am Institut für Rechtsmedizin (IRM) der Universität Zürich habe sich bewährt.
Gleichzeitig kritisierte sie aber, dass das Fedpol den Auftrag an das IRM Zürich seit der
Vergabe im Jahr 2000 nie mehr überprüft habe. Zu den Aufgaben der
Koordinationsstelle gehöre zudem die formelle Interessenvertretung der DNA-
Analyselabors gegenüber dem Fedpol; diese könne das IRM, da es selbst auch ein DNA-
Analyselabor sei, jedoch nicht unabhängig wahrnehmen. Überdies hinterfragte die PVK
die Zuteilung und insbesondere die Finanzierung weiterer, nicht formell vorgesehener
Aufträge an die Koordinationsstelle, wie beispielsweise die Beratung des Fedpol in
fachlichen Fragen. Als potenziell problematisch beurteilte die PVK schliesslich die
Delegation der Aufsicht über die DNA-Analyselabors an die Schweizerische
Akkreditierungsstelle (SAS), die auch für die Akkreditierung der DNA-Labors zuständig
ist. Weil die Begutachtung für die Akkreditierung im Sinne eines Peer-Review-
Verfahrens unter Mitwirkung der anerkannten Labors erfolge, habe das Fedpol seine
Kontrollfunktion damit zum Teil an die zu kontrollierenden Labors delegiert, womit die
Aufsicht nicht unabhängig sei. In der Praxis hätten sich hier jedoch bis anhin keine
konkreten Probleme gezeigt, relativierte die PVK.

Gestützt auf die Evaluation der PVK formulierte die GPK-SR in ihrem Bericht vom 27.
August 2019 vier Empfehlungen für administrative Anpassungen an den Bundesrat.
Erstens regte die GPK-SR an, dass der Bundesrat zusammen mit den Kantonen prüfe,
wie die Anwendungspraxis in den Kantonen stärker harmonisiert und allenfalls dem
Fedpol eine stärkere Steuerungsfunktion zuerkannt werden könnte. Die
Rechtsgleichheit gebiete, dass es bei einem Grundrechtseingriff wie einer DNA-Probe
nicht darauf ankommen dürfe, in welchem Kanton diese angeordnet werde. Zweitens
forderte die GPK den Bundesrat auf, die Vergabe des Auftrags an die
Koordinationsstelle periodisch zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu beurteilen
oder auszuschreiben. Drittens müsse der Bundesrat dafür sorgen, dass die
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Unabhängigkeit der Koordinationsstelle sowie die unabhängige Interessenvertretung
der DNA-Analyselabors gegenüber dem Bund jederzeit gewährleistet seien. Viertens
forderte sie vom Bundesrat eine Prüfung, mit welchen Massnahmen die Unabhängigkeit
der Aufsicht über die DNA-Analyselabors gestärkt werden könne sowie ob die SAS als
Aufsichtsorgan geeignet ist. 3

Datenschutz und Statistik

Anlässlich der Vorstellung seines ersten Jahresberichtes wies der
Datenschutzbeauftragte Odilo Guntern auf die Beeinträchtigung der Anliegen des
Datenschutzes durch die Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit hin. Wegen
der verbesserten technischen und organisatorischen Mittel der Untersuchungsorgane
und des Bestrebens verschiedener Amtsstellen, direkten Zugriff auf Datenbanken zu
erhalten, würden die im Datenschutzgesetz definierten Persönlichkeitsrechte
allmählich ausgehöhlt. Zudem kritisierte er die seiner Ansicht nach übertriebenen
Einschränkungen der Einsichtsrechte beim Entwurf für ein neues Staatsschutzgesetz
und bei den neuen polizeilichen Zentralstellen. 4

BERICHT
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Im August 2018 legte der Bundesrat dem Parlament den Bericht der Expertengruppe
zur Zukunft der Datenbearbeitung und Datensicherheit vor. Der Einsatz der aus zwölf
Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft bestehenden
Gruppe, angeführt von alt-Nationalrätin Brigitta Gadient (bdp, GR), war auf drei Jahre
beschränkt gewesen. Der Schlussbericht der Gruppe beinhaltete unter anderem eine
Liste von 51 Empfehlungen an den Bundesrat und die Kantone. Das Parlament schrieb
daraufhin die Motion Rechsteiner (sp, SG), die am Ursprung der Expertengruppe
gestanden hatte, im Sommer 2019 ab. 5

BERICHT
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Innere Sicherheit

Dass Handlungsbedarf bezüglich des Nachrichtendienstes besteht, hat im vergangen
Jahr der Spionagefall im Nachrichtendienst des Bundes (NDB) bestätigt. Im Nachgang
an den durch einen UBS-Mitarbeiter aufgedeckten Datendiebstahl beim NDB im Mai
2012 führte die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) vom November 2012 bis Februar
2013 eine formelle Inspektion zur Informatiksicherheit im NBD durch. Im Juli 2013
übergab die Delegation den Bericht sowie elf Empfehlungen an den Bundesrat. Der
Öffentlichkeit wurde aus Überlegungen zum Schutz des Staatsinteresses lediglich eine
Zusammenfassung des Berichts zugänglich gemacht. Die GPDel hatte festgestellt, dass
bei der Schaffung des NDB aus den beiden Vorgängerorganisationen ein Defizit an
Personalressourcen bestand, da das VBS den Dienst für Analyse und Prävention (DAP)
ohne Personal vom EJPD übernommen hatte. Der NBD hatte folglich dasselbe
Aufgabenpensum mit weniger Arbeitskräften zu bewältigen. Aufgrund dieser knappen
Personalressourcen in der Informatik und des unzulänglichen Risikomanagements war
der NBD zu wenig darauf ausgerichtet, die Verfügbarkeit, die Integrität und die
Vertraulichkeit der Daten als zentrale Zielsetzung der Informatiksicherheit zu
gewährleisten. 6

BERICHT
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

2000 hatte der Nationalrat den Bundesrat mit einem Postulat seiner Rechtskommission
beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Datenschutzbeauftragten und den
Sozialversicherern dem Parlament einen alle Sozialversicherungsbereiche umfassenden
Bericht über Regelungslücken im medizinischen Datenschutz vorzulegen. Ende Februar
verabschiedete der Bundesrat diesen Bericht. Dieser kam zum Schluss, dass die
geltenden Gesetze keine Lücken aufweisen. Allerdings sollten
Verbesserungsmöglichkeiten bei der Gesetzesanwendung geprüft werden. So zum
Beispiel bei der Externalisierung von Aufgaben durch die Versicherer und beim
Bearbeiten von Daten aus den Arzt- und Spitalrechnungen. Das Recht des Einzelnen auf
den Schutz der Privatsphäre und sein Interesse an effizienten und kostengünstigen
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Sozialversicherungen sollten sich dabei die Waage halten. Wichtig sei zudem, dass die
Versicherten über die Art und Weise, wie ihre medizinischen Daten bearbeitet werden,
ausreichend informiert sind. 7

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

In der Sommersession 2018 eröffneten die APK-NR und APK-SR neuerlich beiden Räten
den Bericht der Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie
(APF) zur Kenntnisnahme und auch in diesem Jahr kamen die Räte dieser Bitte
diskussionslos nach.
In Vertretung der Ständeratskommission führte Christian Levrat (sp, FR) seine
Erläuterungen – im Wissen um die wiederkehrenden Diskussionen um den Nutzen der
APF – mit der Hervorhebung der besonderen politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Anziehungskraft dieser Organisation an. So habe sie sich seit Anfang der
90er Jahre erheblich um Länder aus Mittel- und Osteuropa, Asien und dem Nahen
Osten erweitert und biete den meisten Mitgliedsstaaten ein nützliches Tor
insbesondere zur afrikanischen Politik. Gerade der afrikanische Kontinent ist auch im
Themenfokus der Schweizer Delegation stark repräsentiert, wie sich aus den
verschiedenen Tätigkeitsfeldern schliessen lässt. Nicht zuletzt am wichtigsten
Organisationsanlass, der Jahrestagung, die im Berichtsjahr zum 50.
Organisationsjubiläum unter dem Motto «Diversité linguistique, diversité culturelle,
identité(s)» vom 06.–11. Juli in Luxemburg stattfand, referierten und konsolidierten die
Schweizer Abgeordneten ihre thematischen Schwerpunkte: Prävention von
gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung, Abschaffung der Todesstrafe im
frankophonen Raum, Schutz der Mehrsprachigkeit, Bekämpfung des
grenzüberschreitenden Handels mit Frauen und Kindern sowie Schutz der persönlichen
Daten im frankophonen Raum. Besonders die drei erstgenannten Punkte seien im
Berichtsjahr von grosser Bedeutung gewesen, wie Levrat betonte. Im Rahmen der
Frankophonie habe man sich an internationalen Diskussionen über die Reaktion auf den
Terrorismus beteiligt und habe hierbei versucht, weg von der Methode der
Kriminalisierung von Terroristen, hin zu einem ganzheitlichen Ansatz mit spezifischen
präventiven Elementen überzugehen. Diese könnten Massnahmen zur Stärkung der
Menschenrechte beinhalten oder auf die Stärkung von Entwicklungsprogrammen in
fragilen Kontexten ausgerichtet sein. Auf Anregung von Ständerätin Anne Seydoux-
Christ (cvp, JU) habe man auch besondere Bestrebungen zur Abschaffung der
Todesstrafe im frankophonen Raum forciert. Derzeit sei die Todesstrafe in 55 der 79
Mitgliedsstaaten der Frankophonie abgeschafft und in 14 weiteren Staaten zwar noch
gesetzlich verankert, aber seit mindestens zehn Jahren nicht mehr angewendet
worden. Trotz grosser Fortschritte in diesem Bereich blieben noch immer einige
«dunkle Flecken» und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier, insbesondere aus
dem Umfeld solcher Staaten, spielten eine wichtige Rolle im Fortschritt zur
Abschaffung der Todesstrafe. Hinsichtlich des Schutzes der Mehrsprachigkeit habe
Nationalrat Reynard (sp, VS) im Rahmen der Jahrestagung den Fokus auf die
verschiedenen Kulturräume, die mit den vier Landessprachen und den Sprachen der
Einwanderinnen und Einwanderer entstünden und die die Besonderheit der Schweizer
Mehrsprachigkeit ausmachten, sowie auf die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der
Schweizerinnen und Schweizer regelmässig zwei Sprachen gebrauchten, gesetzt. Die
Mehrsprachigkeit sei ein Willensakt und müsse gepflegt und weiterentwickelt werden,
wie Reynard auch im Bericht paraphrasiert wurde. Auch wenn die Minderheitssprache
Französisch in der Schweiz aufgrund rechtlicher Grundlagen geschützt sei, müsse die
französischsprachige Minderheit regelmässig für ihre Gleichbehandlung einstehen;
nicht zuletzt auch, weil die Hegemonie des Englischen im Bereich der Wissenschaft und
Forschung im grossen Gegensatz zur Mehrsprachigkeit stehe.
Nebst den internationalen Verhandlungen setzte sich die Delegation im Berichtsjahr
auch mit internen Themen auseinander wie beispielsweise der Festlegung der Werte
und Positionen der Frankophonie, der Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitutionen
der Frankophonie und Schweizer Hochschulen, der Unabhängigkeit der Medien im
frankophonen Afrika oder der Aktivität der Schweiz zur Unterstützung der
Berufsbildung in den Ländern des Südens. Der Bericht schliesst mit der Erkenntnis,
dass die APF eine wichtige Kontaktstelle zur Bundesversammlung darstelle und
insbesondere im Dialog mit den afrikanischen Vertreterinnen und Vertretern von
höchster Bedeutung sei – nicht zuletzt auch, weil Afrika als Ganzes längerfristig immer
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mehr an Bedeutung in der Organisation gewinnen werde. 8

Auch 2019 gelangten die APK-NR und APK-SR mit ihrem Bericht zur Delegation bei der
Parlamentarischen Versammlung der Frankophonie (APF) an ihre jeweiligen Räte und
auch in diesem Jahr nahmen sowohl die grosse als auch die kleine Kammer
stillschweigend Kenntnis vom Wirken der Schweizer Delegation im Jahr 2018.
Während die APF als Gesamtorganisation auf die Wahrung der demokratischen
Grundsätze, der Rechtsstaatlichkeit und der guten Regierungsführung im frankophonen
Raum fokussiert, haben die jeweiligen Mitgliedsstaaten ihre individuellen (inter-
)nationalen Themenschwerpunkte, mit denen sie dieser Vorgabe, im Rahmen
verschiedener, über das Jahr verteilter Veranstaltungen nachkommen können – so auch
die Schweizer Delegation. Diese konnte sich unter anderem an der APF-Jahrestagung,
die 2018 vom 05.–10. Juli unter dem Motto «Les bonnes pratiques des Parlements à
l’ère du numérique» in Québec stattfand, einbringen. Zu den international gesetzten
Themenschwerpunkten der Schweiz zählten, wie auch schon in den Jahren zuvor, die
Bekämpfung des grenzüberschreitenden Frauen- und Kinderhandels, die Abschaffung
der Todesstrafe und der Schutz persönlicher Daten im frankophonen Raum. 2018
kamen ergänzend Bestrebungen zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und
-verlusten sowie die Sicherstellung der gemeinsamen Finanzierung des Fernsehsenders
TV5 Monde auf die Themenliste. Der Präsident der Delegation, Nationalrat Jean-Pierre
Grin (svp, VD), hatte in einem Bericht aufgezeigt, dass es sich bei der
Lebensmittelverschwendung um ein weltweites Problem handle, das im Rahmen der
Agenda 2030 auch als ein Nachhaltigkeitsziel aufgegriffen worden sei. Dabei bestehe
hinsichtlich der Konsum- und Produktionsmuster ein offensichtliches Nord-Süd-
Gefälle: Während man sich in den Nordländern um eine Reduktion der
Lebensmittelverschwendung bemühen solle, stehe für die Südländer die Verringerung
der Nachernteverluste im Vordergrund. Während weltweit über 800 Mio. Menschen
Hunger litten, gingen zeitgleich rund ein Drittel der weltweit produzierten Lebensmittel
verloren – so auch in der Schweiz, wo 45 Prozent der Lebensmittelverluste in den
Haushalten entstünden und trotz der damit einhergehenden finanziellen Einbussen von
jährlich rund CHF 2'000 pro Haushalt nicht zu einem Verhaltensumschwung bewegten.
Dies sei sicherlich auch dadurch bedingt, dass es im Budgetaufwand wiederum einen
grossen Unterschied zwischen Nord- und Südländern gebe: Während man in der
Schweiz lediglich 6 Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel aufbringe,
seien es beispielsweise in Kamerun rund 50 Prozent. Entsprechend sollten die
unterschiedlichen Herausforderungen und Methoden der frankophonen Länder
miteinander verglichen werden, um zielführende Massnahmen ergreifen zu können. Die
Frage der Finanzierung von TV5 Monde hatte sich im Rahmen der aufkommenden
Gerüchte, dass Frankreich seine Beiträge an den Sender deutlich kürzen wolle,
aufgetan, was die anderen Geldgeberländer stark beunruhigte. Entsprechend habe die
Delegation auf Initiative von Ständerat Levrat (sp, FR) eine Resolution präsentiert, mit
der die Bedeutung des Senders unterstrichen werden sollte. Der Fernsehsender sei für
die Mitgliedsländer insofern von grosser Bedeutung, als er Programme nationaler
Sender übertrage, darunter auch solche von RTS, und somit ein wichtiges Schaufenster
auch für die Schweiz darstelle, da die Sendungen einem breiten Publikum weltweit
zugänglich gemacht würden.
Nebst den internationalen Themen setzte sich die Delegation auch 2018 mit einem
internen Themenkatalog auseinander: Schaffung eines universeller Zugangs zu den
Einrichtungen zur Prävention und Behandlung von HIV/Aids, Positionierung der Schweiz
im Hinblick auf die globale digitale Gouvernanz und die Handhabung der politische
Situation in Burundi. Kommissionsvertreter Levrat legte in seiner Berichtseröffnung im
Ständerat u.a. auch grossen Wert auf die Erläuterung des letzten Punktes. Burundi ist
seit 2015 mit «Beobachtung» statuiert, nebst «Suspendierung» und «Verwarnung»
eines der drei Sanktionsinstrumente der APF bei Verletzungen von
Rechtsstaatlichkeitsprinzipien und Menschenrechten. Nach einem Besuch des früheren
APF-Präsidenten Jacques Chagnon Anfang 2018 in Burundi war die Aufhebung dieser
Sanktion ins Auge gefasst worden. Die Schweizer Delegation sprach sich aber gegen
diesen Entschluss aus, da sie nach Rücksprachen mit alt-Bundesrat und derzeitigem
Sondergesandten der OIF für die Region der Grossen Afrikanischen Seen, Pascal
Couchepin, zur Erkenntnis gekommen war, dass die politische Situation noch zu instabil
sei, um eine Statusanpassung vorzunehmen.
Der Bericht schliesst mit der Folgerung, dass die APF eine wichtige Kontaktstelle für die
Bundesversammlung sei und viel zur Dialogförderung mit den afrikanischen
Parlamenten beitrage, die innerhalb der Organisation immer mehr an Bedeutung
gewinnen würden, und dass sich die Schweizer Delegation auch im Folgejahr um die
Sensibilisierung der anderen Teilnehmer für die Schweizer Themenschwerpunkte
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einsetzen werde. 9
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